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Beilage YI.

Auszug
aus dem

Protokoll des Erziehungsrates,

Die bestellte Kommission erstattet Bericht über die
eingegangene Preisaufgabe pro 1890/91 (§ 295 des Unterrichtsgesetzes)

:

„Vergleichung der zürcherischen Yolksschuleinrichtungen
mit denjenigen des Kantons Thurgau." Motto: „Prüfet alles,
das beste behaltet".

Zusammenfassung des Gutachtens.

Die Arbeit, 138 Seiten umfassend, muss als eine gediegene
bezeichnet werden. Die Schuleinrichtungen der beiden Kantone

werden im Interesse der allgemeinen Volksschule ohne
Voreingenommenheit geprüft und die Vorzüge und Mängel
sachlich und unparteiisch einander gegenübergestellt. Der
Verfasser ist mit dem Primarschulwesen der Kantone Zürich
und Thurgau durch eigene Erfahrungen und Beobachtungen
bekannt, dagegen scheint ihm die Sekundärschule ferner zu
liegen. In Anerkennung des auf den Gegenstand verwendeten
Pleisses und der einsichtigen Bemühungen des Verfassers zur
Verbesserung unserer Schulzustände verdient die Arbeit einen
ersten Preis im Betrage von Fr. 80.
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Der Erziehungsrat beschliesst:

1. Die eingegangene Preisarbeit für Yolksschullehrer mit
dem Motto: „Prüfet alles, das beste behaltet", erhält einen
ersten Preis im Betrage von Fr. 80.

2. Das speziellere Urteil, insbesondere auch die an der
Arbeit zu machenden Ausstellungen sollen im Synodalbericht
1891 abgedruckt werden.

3. Mitteilung an den Vorstand der Schulsynode.

Zürich, 26. August 1891.

Der Sekretär:
C. Grob.
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